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Hallo ihr Lieben, 
 

ein nasser, trüber Winter liegt hinter uns. Die ersten Frühjahrsstürme sind über uns hinweg 
gezogen. Leider sind hierbei 2 Vorzelte kaputt gegangen. Aber nun freuen wir uns auf einen 
hoffentlich sonnigen Frühling, damit wir wieder unseren Platz genießen können. Hier jetzt ein kurzes 
Update mit allen wichtigen Informationen. 
 

Arbeitsstunden 

Die Gebühren für nicht geleistete Arbeitsstunden werden Ende März abgebucht. 

 

Frühjahrsputz 

 
Am 02.04.22 findet unser alljährlicher Frühjahrsputz statt, wir wollen 09:30 Uhr beginnen, für Essen 
und Trinken wird gesorgt. Über zahlreiche helfende Hände würden wir uns sehr freuen. 
 
 

 
 

 

K A S S E L E R   R U N D B R I E F 

Bund für freie Lebensgestaltung e.V. Kassel 
Verein der Freikörperkultur (FKK) für Familien-, Breiten- und Freizeitsport 
Mitglied im Deutschen Verband für Freikörperkultur (DFK) Hannover, im 

Landessportbund Hessen, im Hessischen Volleyballverband und im DOSB 
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Corona Regeln der Stadt Kassel 

 

Lockerungen seit dem 4. März 

 Bei Veranstaltungen werden wieder mehr Teilnehmende bzw. Zuschauende zugelassen. Für 
Veranstaltungen unter freiem Himmel bzw. in Hallen gelten dabei weiterhin unterschiedliche 
Vorgaben: 

Im Freien: maximal 25.000 Teilnehmende/Zuschauende 
ab dem 500. Platz max. 75 Prozent Auslastung 

3G‐Regel bei mehr als 10 Teilnehmenden/Zuschauenden 

2G‐Plus‐Regel bei mehr als 500 Teilnehmenden/Zuschauenden 

Innenräume: maximal 6.000 Teilnehmende/Zuschauende 
ab dem 500. Platz max. 60 Prozent Auslastung 

3G‐Regel bei mehr als 10 Teilnehmenden/Zuschauenden 

2G‐Plus‐Regel bei mehr als 500 Teilnehmenden/Zuschauenden 

 In den meisten Innenbereichen ist dann ein 3G‐Nachweis ausreichend. Das heißt, der 
Zugang ist für Geimpfte, Genesene und Personen mit tagesaktuellem Test möglich. Konkret 
betrifft dies folgende Innenräume: 
Sporthallen, Fitnessstudios, Saunen und Hallenbäder.  
Innenräume von Zoos, botanischen Gärten und Freizeitparks 
Spielbanken und Spielhallen 
Schlösser, Museen, Galerien und Gedenkstätten 
alle körpernahen Dienstleistungen 

 

 Wichtig: Die Vorgaben zum Tragen medizinischer Masken bleiben bestehen. Die 3G‐Regel 

betrifft zudem ausschließlich die Innenbereiche. Im Freien sind dort weiterhin keine Test‐ 
bzw. Geimpft‐ oder Genesenen‐Nachweise erforderlich. 

 

Wann unsere diesjährige Mitgliederversammlung stattfinden wird, werden wir euch zeitnah 

bekanntgeben. 

 

 

 

 

 Herzliche Glückwünsche  
an alle Vereinsmitglieder,  

  die im Dezember, Januar und Februar Geburtstag hatten. 

   

 

 

Ganz liebe Grüße eure  

 

Janne  

 

 

 
 


